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LexJahnel ist spezialisiert auf 
Grundstücksübertragungen 
aller Arten in Spanien. Gleich 
ob Sie einen Spontankauf 
tätigen, einen Neubau oder 
ein Haus aus zweiter Hand 
kaufen möchten, oder noch 
in der Planungsphase des 
Hausbaus sind, wir helfen 
Ihnen dabei, Ihr zukünftiges 
Heim risikolos zu erwerben.  
Bitte finden Sie nachfolgend 
eine kurze Beschreibung, wie 
Grundeigentum in Spanien 
erworben wird. Falls Sie wei-
tere Fragen haben, zögern 
Sie bitte nicht sich mit uns in 
Verbindung zu setzen. 
 
 
Der Kauf von Immobilien 
in Spanien  
Der Kauf und Erwerb von 
Immobilieneigentum läuft in 
sechs Schritten ab. Diese 
sind: 
 
 
Schritt 1 - Kontaktauf-
nahme mit dem Verkäufer 

und Prüfung 
Zunächst wird LexJahnel mit 
dem Makler, dem Verkäufer 
und mit allen beteiligten 
Rechtsanwälten in Verbin-
dung treten, um ausführliche 
Informationen über das 
Grundstück zu erhalten. 
Nachfolgend prüfen wir die 
tatsächlichen uns rechtlichen 
Gegebenheiten und fassen 
diese in unseren Due Diligen-
ce Report für den Mandanten 
zusammen.  

Die Prüfung umfast alle 
rechtlichen Sachverhalte 
(Belastungen und Lasten, 
Eigentumsverhältnisse, 

Ansprüche Dritter, etc) 
und steuerrechtlichen 
Angelegenheit der Im-

mobilie.  
Werden Rechte Dritter die 
das Eigentum nachteilig be-
lasten gefunden, werden wir 
auf die Löschungen dersel-
ben zuarbeiten.  
Bitte beachten Sie, dass wir 
als Anwaltskanzlei keine Prü-
fung des Bauzustandes vor-
nehmen können. Wir emp-
fehlen den Mandanten auf 
Dienste eines mit uns kolla-
borierenden technischen Ar-
chitekten zurückzugreifen. 
 
 
Schritt 2 - Die Vollmacht 

Das spanische Rechtssystem 
ist formal, wenn es darum 
geht Verträge zu unterzeich-
nen. Falls Sie nicht beabsich-
tigen von Ihrem Wohnort 
nach Spanien zu reisen um 
die notwendigen Kaufdoku-
mente zu unterzeichnen, 
können Sie uns eine Voll-
macht erteilen. Diese Voll-
macht würde es uns ermögli-
chen, rechtsverbindliche Ver-
träge für Sie,  wie z.B. den 
Optionsvertrag oder notariel-
len Kaufvertrag (die Escritu-
ra), zu unterzeichnen. 
Bitte beachten Sie, dass eine 
Vollmacht NUR notwendig ist, 
falls Sie NICHT nach Spanien 
reisen MÖCHTEN, um z.B. 
den Kaufvertrag persönlich 
zu unterzeichnen.  
Vollmachten sind vor einem 
Notar Ihrer Wahl in Ihrem 
Heimatland zu 
unterschreiben. 
 
 
Schritt 3 - Vorertrag 
Sobald LexJahnel das zu er-
werbende Eigentum über-
prüft hat, bereiten wir einen 
verbindlichen Vertrag vor der 

Ihnen das Recht zusichert die 
Immobilie innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums zu 
erwerben. Innerhalb dieser 
Frist wird der Verkäufer 
durch sein Versprechen, sein 
Eigentum an Sie zu verkau-
fen, gebunden. Sollte er sein 
Versprechen nicht halten, 
haben Sie Anspruch auf eine 
Entschädigung oder Sie kön-
nen ihn zum Verkauf zwin-
gen. 
Bei der Unterzeichnung des 
Vorvertrages wird der 
Verkäufer um eine Anzahlung 
bitten, die normalerweise 
10% des Kaufpreises beträgt. 
Diese Anzahlung ist sofort in 
bar, per Banküberweisung 
oder Scheck zu zahlen. 
 
 
Schritt 4 - Die notarielle 

Kaufurkunde 
Das Eigentum an Immobilien 
sollte in Spanien sollte durch 
die Unterzeichnung des nota-
riellen Kaufvertrags genannt 
Escritura erfolgen. Nur die 
Escritura kann ins Grundbuch 
eigentragen werden und so 
dem Erwerber Rechtssicher-
heit gewähren. Nur in Son-
derfällen und unter juristi-
scher Beratung können auch 
andere Übertragungsformen 
gewählt werden, z.B. privat-
schriftlicher Kaufvertrag, 
Tausch, Schenkung, etc. 
In Spanien muss die Escritura 
vor einem lokalen Notar 
unterzeichnet werden.  
Die Anreise zur Zeichnung 
der notariellen Urkunde kann 
durch eine Vollmacht vermie-
den werden. 
Bei der Unterzeichnung des 
Kaufvertrages ist der Kauf-
preis an den Verkäufer zu 
zahlen. Notaranderkonten, 
etc. existieren in Spanien 
nicht. Der Kaufpreisfluss ist 
nachzuweisen. Üblich ist die 
Zahlung durch bankbestätigte 
Schecks spanischer Kreditin-

stitute. Von Barzahlungen 
wird abgeraten. 
 
 
Schritt 5 - Das Grundbuch 

Der Notar in Spanien beur-
kundet lediglich die Eigen-
tumsübertragung. Eintragun-
gen oder Steuerzahlungen 
werden durch den Notar, 
anders als in anderen Län-
dern, in Spanien nicht vorge-
nommen. LexJahnel stellt 
daher nachfolgend sicher, 
dass Ihr Eigentumstitel ord-
nungsgemäß registriert und 
alle Steuern fristgerecht ge-
zahlte werden. 
 
 
Schritt 6 - Zahlung und 
Steuern 
Neben dem Kaufpreis und 
den Gebühren des Notars 
fallen in Spanien auch 
Grunderwerbssteuern an. 
Wir informieren Sie so früh 
wie möglich über die vom 
Verkäufer gewünschte Zah-
lungsweise, sodass alle Zah-
lungen im Voraus koordinie-
ren können. 
Hierneben sind wichtige Zah-
lungen die Grunderwerbs-
steuer und, in einigen Fällen, 
auch eine 3% Vorsteuer auf 
den Verkaufsgewinn, die 
durch den Käufer für den 
Verkäufer beim spanischen 
Finanzamt eingezahlt werden 
muss. In diesem Fall erhält 
der Verkäufer nur 97% des 
vereinbarten Kaufpreises der 
Immobilie ausgezahlt.  
Alle Steuerzahlungen werden 
von LexJahnel in Ihrem Na-
men getätigt oder überwacht. 
 
 
Hiermit ist der Verkaufs-

vorgang abgeschlossen. 
 
 
Nach dem Kaufvorgang mel-
den wird die notwendigen 
Zulieferverträge für Sie um 
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und versichern Ihr Haus auf 
Wunsch gegen Schäden.  
 
 
Details zu Steuern 
Kaufsteuern die von Ihnen 
getragen werden, ist die so 
genannte ITP (Grunder-
werbssteuer). Diese Beträgt 
7% des Kaufpreises bei ge-
brauchten Immobilien.  
Im Gegensatz dazu werden 
Baugrundstücke generell mit 
einer Mehrwertsteuer in Höhe 
von 18% (ab Juli 2010, vor-
her 16%) belastet. Neubau-
ten tragen eine Belastung 
von 8% Mehrwertsteuer (ab 
Juli 2010, vorher 7%). Zu-
dem ist eine Stempelsteuer 
von 1% für Übertragungen 
zu zahlen bei denen Mehr-
wertsteuer anfällt. 
Alle diese Steuern sind durch 
den Käufer zu zahlen und 
müssen dem Kaufpreis zuge-
schlagen werden. 
Vielerorts wird zur „Steuerer-
sparnis“ ein niedrigerer Wert 
als der gezahlte Kaufpreis in 
der Verkaufsurkunde ange-
geben. Dieses Vorgehen ist 
Steuerhinterziehung und 
kann neben der Nachzahlung 
von Steuern und Verzugszin-
sen auch empfindliche Ord-
nungsverfahren oder in eini-
gen Fällen auch Strafverfah-
ren nach sich ziehen. Lex-
Jahnel rät eindringend von 
dieser Praxis ab.  
Sollte das Finanzamt feststel-
len, dass der Verkaufspreis 
um mehr als 20% „gesenkt“ 
wurde, gilt der Unterschied 
zwischen der amtlichen Steu-
erschätzung und dem erklär-
ten Preis als ein Geschenk 
und wird dementsprechend 
nachversteuert. Beim Verkäu-
fer fällt in diesem Fall weitere 
Kapitalgewinnsteuer von 
19% auf den Preisunter-
schied an. Der Käufer wird 
zur Zahlung von Schenkungs-
steuer herangezogen. 
Neben der ITP Steuer ist die 
Plusvalia zahlbar. Diese ba-
siert auf dem Wertanstieg 
des Katasterwertes der Im-
mobilie. Die Plusvalia ist an 
die Gemeinde zu zahlen. 
Die Plusvalia ist gesetzlich 
durch den Verkäufer zu tra-

gen. Die Plusvalia ist 30 Tage 
nach dem Verkauf fällig. Bei 
Nichtzahlung haftet das 
Grundstück. 
 
 
Nach dem Kauf 
Nachdem Sie das Eigentum 
erworben haben sollten Sie 
die laufenden Lasten regel-
mäßig bedienen.  
Hierzu zählen zunächst lau-
fende Steuern. Diese Steuern 
teilen sich in Lokale- und 
Zentralstaatliche Steuern auf. 
 
Zu den lokalen Steuern zäh-
len die sogenannte IBI (die 
jährliche Grundsteuer) sowie 
basura / fems (Gebühren für 
die Abfallentsorgung). Deren 
Höhe teilen wir Ihnen vorab 
mit. Diese steuern sind in 
den Monaten August bis Sep-
tember eines jeden Jahres 
fällig. Wir empfehlen zur 
Vermeidung von Verzugskos-
ten der Gemeinde eine Ein-
zugsermächtigung zu ertei-
len.  
 
Auf zentralstaatlicher Ebene 
wurde die bis 2008 fällige 
Vermögenssteuer (zwischen 
0,2 und 2,5%; auf den Ge-
samtwert des in Spanien 
belegenen Vermögens) nun 
abgeschafft.  
Zu zahlen ist jetzt lediglich 
die Einkommenssteuer im 
Falle der Vermietung der 
Immobilie oder für die 
Selbstnutzung des Wohnge-
bäudes. Im letzteren Fall 
Beträgt die Steuerlast 24% 
des Basisbetrages der auf der 
Grundlage des Katasterwer-
tes bestimmt wird. Die Steu-
ererklärung ist im Juni eines 
jeden Jahres abzugeben und 
zu zahlen. 
Beachten Sie bitte das in 
Spanien der Grundsatz der 
Selbstveranlagung gilt. Das 
heißt, dass das spanische 
Finanzamt regelmäßige Steu-
erzahlungen nicht ankündi-
gen oder einfordern wird. 
Diese sind fristgemäß selb-
ständig zu erstellen und ein-
zureichen. Werden diese Fris-
ten verpasst, können neben 
Nachzahlungen und Verzugs-
zinsen auch Ordnungsgelder 

in empfindlicher Höhe (bis zu 
100% des Steuerbetrages) 
verhängt werden. LexJahnel 
wird Sie im ersten Jahr an 
Ihrer Steuerverpflichtung 
erinnern und diese auf 
Wunsch in den folgenden 
Jahren für Sie vorbereiten 
und einreichen. 
 
Verbrauchskosten wie Strom, 
Wasser, Gas, Telefon, etc 
werden durch die entspre-
chen Diensteilster monatlich 
bzw. zweimonatlich in Rech-
nung gestellt. Auch her emp-
fehlen wir, dass entspre-
chende Einzugsermächtigun-
gen erteilt werden.  
 
Sollten Sie nicht über ein 
spanisches Konto verfügen 
können wir Ihnen bei der 
Eröffnung eines solchen je-
derzeit behilflich sein. 
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